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VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Berg im Drautal vom 28.04.2022, Zahl 031-2/2022/AG-Sch, mit 

welcher ein Teil des Aufschließungsgebietes aufgehoben wird. 
 
Gemäß § 41 iVm § 38, Kärntner Raumordnungsgesetz – K-ROG, LGBl. Nr. 59/2021, wird verordnet: 

 
§ 1  

Freigabe 
 

Die Festlegung von Teilflächen der Grundstücke Nr. 549/2 (960 m²), 549/3 (255 m²), 549/4 (238 
m²), alle KG Berg (73101), im Gesamtausmaß von 1.453 m² lt. beil. Lageplan der Ziviltechniker 
GmbH Lagler, Wurzer, Knappinger, als "Aufschließungsgebiet" wird aufgehoben. 
 
Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung. 

 
§ 2  

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im elektronisch geführten 

Amtsblatt der Gemeinde Berg im Drautal in Kraft. 

 
 

Der Bürgermeister: 
Wolfgang Krenn 

 
 
 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen 

Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter www.berg-drautal.gv.at/ 

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß 
§ 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. 

Signatur aufgebracht von Josef Obermoser, 09.05.2022 10:23:21 
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